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ist in Bich selbst widerspruchsvoll und unaristotelisch. Nach Ari­
stoteles (Politik V 9, 23) lebt Peisistratos nach dem Antritt der
ersten Tyrannis 33 Jahre, regiert er im Ganzen 17 Jahre, seine
Söhne herrschen 18 Jahre, die ganze Dauer der Tyrannis betrii.gt;
wie ausdriicldich angegeben wird, 35 Jahre, der Zeitraum von
.dem Anfang, der ersten Tyrannis des Peisistratos bis zur Vertrei­
bung des Hippias also 51 Jahre. Wenn in den Scholien zu Ari­
stophanes Wespen V. 502 (fr. 396 Rose), im Gegensatz zu Era­
tosthenes, der 50 Jahre auf die Tyrannis rechnete, angegeben
wird, Aristoteles (so Bentley, die Hss. lesen'AP10"TOepUVOU<;;) gebe
ToD aKpIßoD~ ÖlaJlapTUVWv 41 Jahre, so geht das natilrlich auf
einen Fehler in der von dem Scholiasten benutzten Handschrift
(Jla' statt va') zurück. Nach der ' Af:ll'lVaiwV nOA1TEla p. 52 da­
gegen dauert die Tyranuenherrschaft mit Einrechnung der Unter­
brechungen bloss 49 Jahre und die Einzelangaben weichen eben­
falls von der Politik ab. Die Kinder des Peisistratos regieren
nämlich höchstens 17 Jahre (p. 25), Peisistratos selbst 19 Jahl1e,
während der Zeitraum von seiner ersten Erhebung bis zu seinem
Tode auf 33 Jahre angegeben wird. Dass die Addition der ein­
zelnen Posten im Ganzen 50 Jahre Tyrannenherrschaft ergeben
witrde, ist ohne Belang, da die Söhne eben nicht volle 17 Jahre
regieren. Die Einzelangaben zur Chronologie des Peisistratos
führen dann in die reinsten Unmöglichkeitell. Im 6. Jahre seiner
Herrschaft wird er vertrieben, im 12. Jahre kehrt er zurück,
ETEI JlUAIO"T(X EßMJllV gellt er auf's Neue in die Verbannung, um
dann im 11. Jahre zum zweiten J\'Iale zurückzukehren. Das
gibt mindestens 32 Jahre und es bleibt dann nur noch ein ein­
ziges Jahr fitr die letzte und dauerndste Tyrannis. Nun soll
aber Peisistratos im Ganzen 19 Jahre wirklich regiert haben
(die ganze Dauer der wirklichen Tyrannis beträgt also 36 Jahre,
wie bei Herodot, nicht 35, wie in der Politik ausclrti.cklich ge-

, sagt wird), folglich müsste die letzte Tyrannis 8 Jahre gedauert.
haben. So wie der Text dasteht ist er also unmöglich, c1i~ An­
nahme von Rechenfehlern, wie sie Herodot so oft unterlaufen,
ist ausgeschlossen; entweder haben wir es mit einem Confusioniir
zu thun oder wir müssen durch Conjectur helfen. Kenyon will
nun die erste Verbannung auf 4 Jahre verkiirzen, damit bekäme
er allerdings die nöthigen 19 Jahre heraus. Man muss sich aber
hüten, anzunehmen, dass man durch eine solc11e Conjectur, welche
den Schriftsteller von dem ·Widerspruch mit sich selbst erlöst,
ein historisches Datum gewönne; was man erhält ist ein Spiel-
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zeug für philologische Kinder. Denn es bleibt der Widerspruch
mit der Politik und es bleibt ein sachliches Bedenken. Mir
wenigstens kommt es wenig wahrsoheinlich vor, dass es sechs
Jahre gebraucht habe, bis Megakies die Beleidigung seiner Tochter
durch ihren sogenannten Gatten erfahren und geräoht habe, ob­
wohl naoh dem Beriohte des Herodot einige Zeit darüber ver­
gangen sein muss. Es maoht beinahe den Eindruck, als ob ,.Hl­
Atl1ra EßM/-ltlJ ETEl auf irgend eine \Veisc 'errechnet worden wäre,
nud es ist im höohsten Grade auffaUend, dass unser Sohriftsteller
lÜer gar nicht, wie sonst, naoh Arohonten rechnet, obwohl es da­
mals Arohonten gab, ihm Arohontenlisten vorgelegen haben müssen
uml kaum anzunehmen ist, dass Peisistratos bei seiner Rück­
kehr jedesmal (He fungirenden Arohonten im Amte liess, so dass
in den Listen niohts darüber zu bemerken .gewesen wä.re. Weni­
ger auffallend ist es, dass über die Regierungsform und die po­
litisohen Vorgänge in Attika während der langen Zwisohenpausen
der Tyrannei gar niohts gesagt wird. So natürlich das ftir He­
rodot, so wenig angezeigt es für Aristoteles erscheinen mag, es
ist immerhin möglich, dass darüber Aufzeichnungen nicht existirten.

Sonst ist Einiges von dem Neuen, was die'A91']vaiwv nOAtTEla
Über Peisistratos beriohtet, an sich unverfänglioh und in den Rah­
men unseres bisherigen Wissens vortrefllich passend. Dahin rechne
ich namentlich die Notiz p. 41 I1UVtPKll1E nEpI TÜV 0ep/-lawv
KOAnoV XWPIOV 0 KaAElTal <PaiK1']Ao<;;. Das heisst natUrlich nicht,
wie Keuyon meint, dass er dort walmte, sondern dass er den
(JUVOtKt(J1l6<;; dieses Ortes bewirkte; dadurch werden alle Bedin­
gungen erfUllt, welche Grote IV p. 35 f. für die Giiltigll:eit der
gewöhnliohen Auslegung von Hdt. I 64 fordert. Rhäll:eJos oder
Rhall:elos 1 muss dieselbe Stadt sein wie Aeneia. In der Para­
phrase zu Lykophron 1236 steht zwar zu

0;;; rrpwra IlEV epaK1']AOV oIK~(JEt l.wAWV
Ktl1l100 nap' ainuv npwva KaI AacpUI1Tiat;
KEpacp6pou<;; yuvalKa;;;

bemerkt: o(JTl<;; TfpWTOV Il€V T~V vOv Alvov n6AtV MaKEbovia<;;
KaAOU/lEVJ1V oIKJ1(JEt napaYEVO/-lEVO<;;, 0 AivEia<;;, allein die Er­
wähnung des Kissos lehrt, dass hier Aeneia mit Aenos ver­
weehselt worden

1 So Stephallos und Lykophrou.
2 Das kommt auch sonst vor; vgl. J!'orbiger, Alte Geographie von

S.739.
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Aeusserst seltsam ist dagegen wieder die Art und Weise,
wie des megarischen Ihieges gedacht wird. Esheisst nämlich
p. 37 von Peisistratos ziemlich wörtlich wie bei Herodot (Jcp6­
bpa €UbOK1~llKW~ ev T4) 1iPÖ~ ME.'fapea~ 1iOA€~t!J. Von diesem
Kriege ist vorher absolut nicht die Rede gewesen. Dannheisst
es ab131' p. 45 CPCi.VEPW~ AllPOU(J1 cpa.(JKovTe~ EPW~EVOV dvat
TfEl(Jl(JTpaTov I.6AUJVO~ Kai (JTPllTll''fElV EV TqJ npö~ ME'fCl.pEa.~

1iOAE~t!J ITEpi I.aAc(j.lElvor;;. OU rap €VbeXETlll Talr;; nAIKlmr;; EO:V
Tl<; avaAO'fiZ:l'jTCU TOV EKllTEPOU ßiov Kai ecp' ou ane6avEv ap­
XOVTO~. Das geht gegen die lVlOl, deren Plutarch Solon c. 1

gedenkt und gegen eine sehr verbreitete Meinung, die sich auf
Herodot zu stUtzen geneigt sein konnte. Die Argumentation ist
aber nur hinsichtlich des zweiten Theils richtig, denn wenn Pei­
sist,ratos zu jung war, um an dem um Salamis TheiI zu
nehmen, so gaben jedenf!l'lls die Zeitverhältnisse kein Hinderniss
ab, ihn zu nlllblKa. des Solon zu machen. Die AusfUhrung ist
also unhaltbcu, wenn man nicht annehmen wollte, Peisistratos sei
bei der RUckkehr Solons von Aegypten bereits zu alt dazu ge­
wesen. Wann aber Solon zurUckkebrte, wird uns nicht gesagt.
Aber mehr als das! Kann sich Jemand unverständlicher aus­
drUcken, als unser Autor? Der megarische war für jeden
Athener der um Salamis; wer die erste Stelle gelesen hatte,
musste sieh höchst verwundert die Augen reibfln, wenn er zur
zweiten kam. An einer von beiden Stellen musste jedenfalls
ausdrücklich werden, dass der gegen Megaru, an
welchem sich Peisistratos betheiligte, ein späterer war, als der
um Salamis, was ja auch Herodot nichts weniger als ul1sscbliesst.

Ueber die Erzählung von der Vertreibung der Peisistrati­
den ist nic:ht viel zu sagen. Dass sich das Aristotelische Frag­
ment übel' die AUKOITobEI,;; (fr. 394 Rose) hier nicht wiederfindet,
kann wirklich Zufall sein und das Citat aus einer andern Schrift
herrUhren, obwohl man wegen der engen Verbindung, in die es
mit dem Kampf bei Leipsydrion gebracht wird, sich ungern zu
solchem Glauben entschliesst. aber und eines verstän­
digen Schriftstellers wenig wÜrdig ist die Art, wie p. 53 Kedon
nachgehinkt kommt. Di~ser Bekämpfer der Tyrannen durfte doch
gewiss nicht bloss im Vorbeigehen bei Gelegenheit der Verdienste
der Alkmäoniden erwähnt werden; er gehörte auf p. 49 c. 19
znr Erläuterung der Worte EITEl KaKwl;; EIXEV Ta EV TqJ a(JTO und
musste vor den Kämpfen von Leipsydrion erwäbnt werden. Wer
will kann den bekannten Ausspruch des Epimenidas Plut. Sol.
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c. 12 Diog. Laört. I 114 auf den Plan des Hippias, diesen Platz
zu befestigen,' beziehen; dass die Worte später anders gedeutet
wurden schliesst nicht aus, dass sie schon im 5. Jahrhundert
umliefen.

Prüfen wir einen andern Abschnitt, diesmal einen, welchem
blinde Begeisterung die glänzendsten Aufsohlüsse zu verdanken
glaubt, die Gesetzgebung des Drakon. Freilich heisst es
in der Politik (II 9, 9) D.paKovTo~ bE V0).101 ).1EV E1l:H, rrOhlTElq.
b' urrapxouO"lJ TOUe; V0).10Ue; EellKEV' tblOV b' EV TOte; V0).101e;
oubEV EO"TlV Ö Tl KU\. ).1vEiae; aElOv, rrh~V ~ XUAmOTlle; b\(x TO Tfle;
Z:l1~llae; f.,IErE80~, und damit hätte Aristoteles den Gedanken an
eine rrOhlTElac; TaEIe; durch Drakon weit von sich gewiesen. Aber
(lieses Stück der Politik soll ja unecht sein und so sachkundig
auch der Verfasser sein, so sehr er mit der übrigen Ueber­
lieferung Übereinstimmen mag, wir dürfen uns nicht auf ihn be­
rufen, wenn es sich darum handelt, fest~ustellen, was Aristoteles
gesagt haben kann und was nicht. Aber Aristoteles hatte die
Veq1flichtung, wo er von der Verfassungsgeschichte von Athen
handeln wollte, von den ersten geschriebenen Gesetzen, V6n der
ersten Codification des Strafrechts nicht zu schweigen, zumal ein
Theil des Letzteren Über 200 Jahre lang in Geltung blieb und wahr­
scheinlich zn seiner eigenen Zeit noch in Geltung war. Die
,AellVU1WV rrohlTE1U aber weiss davon gar Nichts; sie erwähnt
allerdings die Gesetze des Drakon über Tödtung (p. 17), aber
nicht da, wo sie eingeführt werden, sondern viel später, um zu
sagen, dass sie nicht abgeschafft seien, und. die erste Abfassung
geschriebener Gesetze noch später, bei der Recapitulation der
Verfassullgsformell. Und während sie wiederholt die Milde des
Demos und die Milde der athenischen Gesetze überhaupt hervor­
hebt, spricht sie nirgends von der Härte der Gesetze des Drakon.
Diese Härte erscheint aber nicht bloss uns als charakteristisch
für dieselben, sondern sie war auch das eigentlich Bezeiehnende
derselben für Aristoteles. Er führt als Beispiel an in der Rhetorik
(II 23) KU\. D.paKovTU TOy YO/J08ETllV, ÖTl OUK av avepwrrou
01 VO).101, ana. bpaKoVTOe;' xuhmo\. rap. Und davon steht hier
keine Silbe; im Gegentheil, wer unser Buch liest, muss glauben,
dass Drakon ein ernsthaft zu nehmender Reformator gewesen sei,
und dass er überhaupt ein Strafrecht eingeführt habe, muss man
errathen.

Betlenklich gegen d~n aristotelisehen Urspmng muss solche
Versäumniss in hohem Masse machen; untersuchen wir also ge-.
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nauer (las, 'was wirklioh dasteht. Man muss aber hier, wie in
zahlreichen andem Fällen, sieh zuerst die nöthige Unbefangenlleit
siehem j wenn Aristoteles dieses Buch geschrieben hat, so ge­
scllah es nicht, um die Lücken in der gelehrten Bildung aar
Philologen des 19. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung anszufUl1en,
sondern um seinen Zeitgenossen ein Bild von .dem Staate der
Athener zu liefem.

Erzählt wird nun dieses. Drakon iibertrug die Souveränetiit
(11'OAtTetll) allen denen, welche eine volle Wa:lrenrüstung stellen
könnten (Tol~ önla 11'ap€XOIlEVOl~; aus der Reform des Kleisthenes
el'gibt sich, dass darunter doch nm Angehörige der vier ionischen
Phylen verstanden wel'den können); diese wählen sich die Beam­
ten und aus ihnen wird ein Ratll von 401 Mitgliedern erloost
(Aax6vTa~ EK Ti1~ 11'oArrda~, äusserst sonderbar gesagt) j !Ur die
Archonten und die TallllU wird der Nachweis eines freien Ver­
mögens von 10 Minen, für die Strategen nnd Hipparohen der Nach­
weis eines freien Vermögens von 100 Minen erfordert und <l.Usser­
dem müssen die beiden Letzteren eheliche Kinder im Alter von
mehr als 10 Jahren haben (diese Bestimmung muthet sehr alter­
thUmlich an 1. Dann folgen Anweisungen für die Loosullg zum
Rath und den anderen Aemtern (KAllPoucr6m b~ Kat TtnJTllV
KaI [T(x]~ äA[Aa~] apxa~ TOi)~ Ö11'~p -rpulKovTtt [TpHXKOVl1' ~E

Byer] €Tll 'fEjÖV6Ta~ K. T. n..). Das ist schwer zu verstehen.
Kenyon bemerkt: <This cannot mean that all the magistrates
were henceforth eleoted by lot, as wo know that the archons were
not so elooted till a later penod (cf. infra, oh.22), and the same
must oertainly have beeu the oase with the other more important
offioes. The passage merely means that the Counoil and those
magistrates who were ohosen by lot were ohosen from persons
of the stated age, i. e. over thirty'. <The Counoil' soll heissen
(der Rath'. Aber wer sind denn die Beamten, die duroh das
Loos ernannt werden? Und wer sind (He Beamten, die jünger
als 30 Jahre sein dürfen? Die Strategen und Hipparchen 111it
ihren zehnjäbrigen Kindern, d. h. Beamtenkategorien, die auoh
in der vorgesohrittensten Demokratie nicht durob's Loos ernannt
wUl'den? Kenyon meint (p. XXIII), es seien some of the
important magistrates, aber damit kommt man auch nicht weiter.
Ne~n, diese Behauptung unseres Autors ist rettungslos falsoh,

1 Den Satz p. 11 Z. [} :Ir. 1'ou-roU<; OE O€t(v Elvat] TOUI; 1tPU-ruV€ll;
K. T, A. verstehe ich nicht; er ist iibrigeus lückenhaft überliefert.
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wenn nicllt in dem lTCI JC;; a[Ahac;;] a.PXaC;; etwas Anderes stecken
sollte. Denn gewählt werden, wie vorher ausdrücklich gesagt
ist., Archonten, Tamiai, a'i aAAal apxal €AaTTOVlöC;;, Strategen nnd
Hipparchen. Es bleibt gar nichts mehr übrig für die Wahl durch
das Loos: erwähnt werden neben der ßOUA~ 110ch eine EKKAl'JO"la,
die natürlich aus den Ta. ÖTrAa TrapEXO/lEVOl bestand, und ausser­
dem die Prytanen und der Areopag i von den Elll1eten geschieht
keine Meldung. Das kann seltsam erscheinen, da wir aus Plu­
tarchs Solon c. 19 wissen, dass Drakon nirgends des Areopags,
oft (ud) der Eplleten gedachte; es liesse sieh das aber auf man­
ellerlei Art erklären. Neu wäre also in der Verfassung die Zu­
sammensetzung der Ekklesia und wahrscheinlich die Bule der 401;
bisher hatte man vielfach angenommen, dass die Bule zuerst von
Solon eingericbtet worden sei und sich damus erklärt, dass Dm­
kon den Areollag nicht namentlich aufgeführt hatte, weil es näm­
lich zu seiner Zeit keinen andern Rath gegeben hätte.

Abel' nun kommt etwas wahrhaft Phänomenales. Mitten
in diesen Verfassungsbestimmungen steht der folgende Paragraph:
(Wenn aber einer von den Buleuten eine Sitzung des Raths
oder der Volksversammlung versäumte, ward er, wenn er ein
Pentakesiomedimne war, um drei Drachmen gestraft, wenn ein
Hippeus mll zwei, wenn ein Zeugit um eine'. Daraus haben be­
geisterte Thyrsosträger geschlossen, Drakon habe die timokra·
tisclle Klasseneintheilung eingeführt, Solon habe ihn nur copirt.
Wer so schliesst, hat zwar die einzelnen Kapitel der )A81']vexiwv
TrOAITEla, aber nicht das Buch gelesen. Für ohne Weiteres
richtig hätte man das überllaupt nicht halten dürfen. Man hätte
erwägen müssen, dass die Uellerlieferung des Alterthums in die­
sem Punkte wirklich einstimmig ist, man hätte sich vor allen
Dingen erinnern sollen, dass für die Einführung der Klasseneinthei­
lung durch 80lon ausdriicklich auch Aristoteles als Autorität citirt
wird und man hätte schliesslich doch auch erwägen sollen, dass
es meIn' als auffallend wäre, wenn Plutarch, der in seiner Bio­
graphie des Solon, wenn unsere Schrift zu seiner Zeit existirte,
sie in ausgedehntem Maasse benutzt haben 1nuss (die Sache bleibt
dieselbe, wenn wir statt Plutarch Didymos setzen), nothwendig
der Thatsache der vorsolonisohen Existenz der Vermögensklassen
11ätte gedenken müssen, um so mehr, da nachher (p. 18) nooh­
mals hervorgehoben wird, dass die Klasseneintheilung des Solon
mit der früheren übereinstimmte. Es entsteht danaoh sogar
der ernfltliche Zweifel, ob die aristotelisolle'A81']vaiwv TrOAITE1a,
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die Plutaroh und Didymofl kailllten, dieselbe gewesen sei, welche
MI'. Kenyon herausgegeben hat.

Indessen sei dem, wie ihm wolle: keine Spur in unserer
Schrift dentet c1arauf 11in, dass Drakon die Klasseneint11eilnng
eingeführt habe, und Kenyon selbst hat sioh wohl gehütet, das
zn behaupten. Sie wird vielmehr als selbstverständlioh und he­
kannt vorausgesetzt, muss also bereits vor Dralwn bestanden
haben, ja, wenn wir scharf interpretiren wollten, müssten wir sie
für uralt halten, da sie in der Darlegung der TaEl<;; Tfl<;; &pxa1a<;;
1tOA1T€la<; Tfl<; 1tpO ~pa1<OVTO<; nicht vorkommt; Aristoteles müsste
von ihr etwa da gehandelt haben, wo er die ionischen Phylen
bespraoh. An eine so alte Ceususeinrichtung in einem Ge­
schleohterstaat wird schwerlioh Jemand glauben, der nioIlt muss,
und wir <Hirfen auoh wohl die aufwerfen, ob ein soloher
Census eingeführt werden konnte, ehe es geschriebene Gesetze
gab. Wenn aber, wie auoh gesohlossen worden ist, Drakol1 die
Timemata eingeführt hat, so hat Aristoteles dieses Buoh fraglos
nioht gesohrieben; seine erhaltenen Sohriften lassen ihn freilich
nicht als grossen Stilisten ersoheinen, aber sich so unklar wie
hier auszudriicken, war der grosse Mann ausser Stande.

Die Saohe wird aber nooh toller. Naohdem von dem Auf­
tl'eten Solons die Rede gewesen, heisst es p. 16:ff.: TTOAIT€laV
b€ KaT€O"T11O"€ Kai V6/l0U~ ~eTJK€V aAAOU<;;, TO'i~ M. ~paKOVTO<;

8€0'/lo'i<; E1tmJO'IlVTO XPW/l€VOl 1tA~V TWV <j)OV1KWV. Ein paar
Zeilen weiter (1" 17 f,) lesen wir dann: TI/-lrU.laTa ()l€tAEV Ei<;
TETTlXpa TE1TJ 1<a8U1t€p hUJPTJTO Kai rrpon:pov, 1t€VTa1<OO"lO­
/lEbl/-lVOV Kai t1t1t€lX Kat ~EU'fiTTJV 1<at eilT«. Daraus folgt mit
Notl1wendigkeit, dass die Tl/ll]/laTa nicht auf den 9EO"/lO{ Drakons
beruhten; es wäre eines Historikers unwürdig, so zu erzähleu,
nnd auch ein Jurist wird nicht in dieser Weise berichten; es
würde eine erstaunliche Unbeholfenheit dazu gehören, sioh so aus­
zudriicken. Wir mtissen also wohl Kenyons Erklärung folgen,
welche die einzige sein dürfte, die hier allenfalls Platz greifen
könnte. Nehmen wir also einmal an, jene Klasseneinthoilung
11abe seit unvordenklicher Zeit bestanden, 8010n aber· habe sie
ZUfll"st in Zusammenhang init den politischen Rechten gebraoht.
Würde es dann nieht geradezu der Gipfel der Abgeschmaoll:theit
sein, wenn erst jetzt, bei Gelegenheit der Solonisohen Verfassung,
auseinandergesetzt würde, was denn eigentlich die KJassenein­
theilung und diese Namen, VOll denen im Vorhergehenden wiedflrllOlt
die Rede war, zu bedeuten llatten? Uml RO soll Aristoteles ver-
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fahren sein? Wie tief müsst.e er in unserer Meinung sinken, wenn
wir ihm dergleichen zutrauen dürften! Die TlIlTJIlUT<J. geben noch
zu einem andern Bedenken Anlass. Dass Aristoteles nicht voll­
lwmmen sicher darüber war, dass zu seiner Zeit iiberhaupt darüber
gestritten werden konnte, was lrrrrue;; sei, darf nicht Wunder
nehmen, da die Solonische Klasseneintheilung damals keine prak­
tische Bedeutung mehr hatte. Wer aber etwa geglaubt haben
sollte, jener Abschnitt des Pollux VIII 130 f., den Boeckh so
scharfsinnig erläutert hat, gehe auf Al'istoteles zuriick, wil'd sich
durch unser Buch unangenehm enttäuscht sehen. Dagegen stim­
lllen heide in der Mittheilung einer Thatsache überein, nur dass
in der 'A811VUIWV 1ToAtT€la ein Unsinn steht, wie er einem an­
tiken Menschen überhaupt kaum zugetraut werden kann (p. 20):
UVO:K€lTat rap EV UKP01TOA€L etKWV At<pI).OU, E<p' ~ E1tLrETPUmul
Tub€'

At<PIAOU )Av8EIlIWV nivb' aVE811KE SEOle;;
811TlKoG aVTl TEAOUC;; lrr1Tub' UI1E1Ij.1l1IlEVOe;;.

UeberlaBsen wir die beiden Pentameter ihrem Schicksal; für ein
E!KWV ßI<pI).ou konnte die dort beschriebene Gruppe Niemand
halten, Diphilos muss der Name des Vatel's des Anthemion sein,
unel Jemand, der aus einem Theten ein Hippeus wird, kann nicht
wohl die Statue seines Vaters mit einem Ross daneben aufstellen.
Dieses Zeug kann Aristoteles nicht geschrieben haben. Voll­
kommen verständig, wenn auch in dem Hexameter gleichfalls
nicht ganz correct, stebt die Sache bei Pollux: 'Av8El1lwV bE Ö
Al<pI).OU KaAAwrrl2:€T<X! bl' E1tLTPUllllaToc;;, ön arro TOG 811T1KOG
TEAOUe;; Eie;; T~V 11Tmiba IlETEO'Tl1, Kai EIKWV EO'T1V EV aKp01ToAEI
lrr1Toe;; &.vbpt 1Tap€O'TllKWe;;' Kat TC> Errlrpalll1a

AI<pIAou )Av8€lllwv Tovb' l1T1Tov 8€olC;; &'vE811K€V
811TlKoG &.VTl TE).OUe;; 11T1Tub' u)J.€ltjJUIlEVOC;;.

Ebenso bedenklich ist der Bericht über Solon überhaupt..
Es verdient bemerkt zu werden, dass von den Thaten, (hlrch
welche Solon jenes Ansehen erlangte, das ihn zur Durchführung
seiner Gesetzgebung befähigte, Nichts gesagt wird, obwohl sie
als bekannt vorausgesetzt werden (8. 14. 45) und unser Autor
sonst auch relativ unbedeutende historische Dinge erzählt, wie
die Kämpfe von Leipsydrion. Eigentlichen Anstoss aber kann das
nicht erregen und auch wohl das kaum, dass er nicht erzählt,
dass Solons Asche iiber Salamis ansgestreut ward, wofür sich
Plutarch (Sol. 32) doch auf Aristoteles beruft. Davon kanu
Aristotcles in der That anclel'swo gehamlelt 11al)en, um so mehr,
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da Plutarch im' 8010n nicbt bIoss eHe Politien, sonclern auch die
Pythioniken benutzt hat (0. 11). Aber wieder sind es Unklar­
heiten, die uns stutzig machen mtisscn. Was nns nämlich Über die
Agrarverhältnisse des vorsolonischen Athens und die Seisachtheia
gelelll,t wird, wirkt in hohem Masse verwiuend. Es heisst näm­
lich p. 3, dass die Armen mit Weib und Kind den Reiollen dienen
mussten Kai EKaAouvTo mAaTUl Kal EKTl1/10P01' [t!:rri] TauTl1e;;
lap Ti,e;; 1.l10'6wO'€we;; [d]P1UloVTO TWV rrAouO'IWv TOUe;; alPoue;;. 11
oE. rrul1a lf1l:n' 6Ailwv fjv Kalld I.lll] Ta<;; IlHJ6wI1El<;; [arr]OOI001EV,
ulwll/lOl t<al aVTol Kat Ol rra'iOE<;; ilivoVTO K[al OEO€IlEV01 To'ie;;
baV€lO'JaO'IV Errl TOle;; I1W/lf1111V fjl1av IlEXPl :L6AwVOC;;. Das zu vel'·
stehen ist ausserordentlich sohwierig, Schön ist Erri TauT11C;; Tf1e;;
IUI16wO'EW<;; nicht und nicht ohne Weiteres fih' den Leser
des ausgehenden vierten Jahrhunderts verständlich, fUr welchen
es sich hier um Antiquitäten handelte, die ihm im Durchschnitt
wohl noch unklarer waren, als der heutigen Generation die Zu­
stände zur Zeit der Erbunterthanigkeit, aber es sei. Soviel ist
jedenfalls klar, dass die rrfVTJT€e;; fremdes Land bearbeiteten uml
dafür eine 1.l10'6wO'Ir;; von einem Sechstel des Ertrags erhielten,
und das hat Al'lstoteles in der That gesagt (fl'. 389 Rose). Nun
heisst es aber weiter, wenn sie die jll116WO'Ie;; nicht bezahlten,
wären sie alwl11.l0l geworden. Das ist entweder ein absoluteI'
Widerspruch zu dem Vorhergehenden oder muss sieh auf eine
andere Klasse von Landbewohnem beziehen, die nicht Arbeiter,
sondern Päcllter waren, Eine solche andere Klasse von Bauern
wird aber nioht genannt odel' wenigstens nicht beschrieben 1. Die
EKTI1/16pOl hatten jedenfalls Nichts abzugeben, sondern sie er­
hielten Etwas,

1 Es heute nicht mehr nöthig, auseinanderzusetzen, dass nicllt,
von einem Pachtverhältniss die Rede sein kanll, wobei ein Sechstel des

an den Grundherrn abzugeben war, Plutarch, der im Solon
die verschiedenen Klassen des bfjl1oC; viel besser auseinander hält, als
unsere' A8llvalwv 1tOAITEla, und zwischen landwirthschaftlichen und an­
deren Gewerbtreibenden scharf unterscheidet, kann ullmöglicll /reselu'ie·
ben haben E:lCT<X TWV llVOIlEVWV T€AOUVT€C;; das letzte Wort muss ver·
dorben sein. Meine Ansicht iiber die altattischen Agrarverhältl1isse,
welche duroh die neue Schrift, wenn ich mich ihrer zu bedienen wagte,
eine willkommene Stütze finden würde, auseinander zu setzen scheint
mir hier nicht der Ort zu sein. Kiessling und Kaibe] bringen freilich
Sinn in die Stelle, aber sie übersetzen Et,was, das nicht, dasteht, und
kaum jemals dagest,anden haben kml11.

Rhein. Mus. f.Phllol. N. F, XLVI. 29
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Wie man sich nun die XP€Wv urroKorr~ an sich zu denken
habe und wie naoh unserem Autor, mag für heute dahin gestellt
bleiben, aber nicht unbeachtet lassen dürfen wir die Auseinander­
setzung im 10. Kapitel (p. 27 f.). Hier weruen nämlich als brJ­
/lOTlKU in den Solonisohen Gesetzen aufgeführt rrpo T~<; vO/lo8€0'\a<;
die XPEWV urroKo1T11, Kai /lETa TauTll die TWV IlETPWV Kai O'mfl­
/lWV Kai TOU VO/l\O'/lCUOS; autTJO'u;, 'IVas kann an einer Veräude­
rung von l\laass, Gewicht und an sich Volksthiimliches
sein? Politischen Werth konnte eine solche Maassregel nur haben,
wenn sie irgendwie mit der XPEWV UrrOK01Til in Verbindung stand,
etwa in der Weise, wie das Amhotion bei Plut. Sol. c. 15 aus·
führt und Grote näher dargelegt hat, Eine solche Verbindung
existirt aber fitr den Verfasser der J A911valwv rroAlTeta nicht;
was er vorbringt ist rein antiquarisch, so dass man sieht, er hat
das bl1/loTlKOV Tl, welches die Neuordnung enthalten sollte, einfach
von irgeml Jemandem auf Treu uud Glauben herübergenommen,
ohne sich Gedanken darüber zu machen, worin es bestand. Er
begellt sogar noch die Lächerlichkeit, uns in dieser verfassungs­
geschichtliohen Darstellung die werthvolle Notiz mitzutheilen,
dass das Ganzstück der attischen Münze vor Solon das Didrachmon
war. Kenyon, der einsieht, dass hier von jedem Zusammenhange
mit der Seisachtheia abgesehen werden muss, sucht das bTJ/lOTlKOV
in dem (simplifying Athenian trade with Asia Minor, and giving.
rise to that inQrease of prosperity from commerce which was
the best security the repetition of such drastic measures
as tIle O'EIO'UXfl€lll (p. XXV), Dabei verkennt er nicht nur die
thatsäclllichen Münzverhältnisse der grieohisoh-asiatischen Welt
VOll damals und überschätzt die Wirkung der Münzeinheit, na­
mentlich für die alte Welt, bedeutend, sondern er sohreibt auch
Solon eine ganz einzigal'tige Voraussicht zu, und dabei el'kläl't
er seinen Autor doch nicht. Denn wenn der an del'gleicIlen
gedacht hätte, so hätte el' alle Vtll'anlassung gehabt, es zu sagen.
Was ein Bankier von Lombal'd Street an den Sohuhsohlen all­
gelaufen hat, wäre selbst den grössten Staatsmännern von Athen
als neu und überrasohend erschienen.

Aber freilioh, unser Autor ist als Dal'stellor iiberhaupt ein
Muster dessen, was nicht sein soll. In seinem Text steht kein
Wort von der Heimführung so vieler in die· FI'emde verkaufter
Athener; wir ersehen die Thatsache bloss aus den Versen Solons,
welche behufs Erläuterung der früheren Zustände eingelegt sind,
und der grosse Realist Aristoteles scheint sioh keine Gedanken
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über die Frage gemacht zu haben, woher Solon die Mittel nahm,
jene Unglücklichen aus dem Elend in die Heimath zurückzu­
bringen. Er llat aber auch etwas Anderes vergessen, zu sagen
nämlich, wie es kam, dass seit Solon das Land nicht mehl' (:n'
öAirWV war, was er doch früher zwei Mal als einen Haupt­
beschwerdepunkt hervorgehoben llatte (p. 3. 13; vg1. Kenyon
p. XXIV). Und in diesem Zusammenhange möchten wir weiter
fragen: Wie kommt es, dass Aristoteles in der 'A01walwv nOAIT€la

für diesen Zweck so äusserst wichtigen Solonisohen Gesetzes
nicht Erwähnung thut, das er in der Politik (II 4, 4) erwähnt,
jenes Gesetzes, öe; KWAUH KTUlJaat rflv onOlJT}v (Xv ßouA1lTai T\!;;?

Gellen wir über zu der Verfassung des Kleisthenes,
lassen wir aber auch hier wiedel' zu Hause, was wir anderswoher
wissen. Da treffen wir wieder auf lauter Unklarheiten und auf
elendeste Disposition. TTpWTOV /-l€V ouv, heisst es (p. 53 f.), €VEIJ1E
'IT4lvrae; de; ()EKa qlOMe; aVTt TWV TETTapwv, &valllEat ßOUAOJ1EVOe;
ömpe; IlETlXlJXWlJl 'lTAEioue; Tfle; 'lTOAITEiae;' ÖOEV ÜEXe11 Kat TO J111
qJUAOIi:PIVE1V 'lTpOe; TOUe; ~EETat:EIV Ta TEVll ßOUAOIlEVOUe;. Diese
Eintheilung der Menschen wird der Eintheilung' des Landes, welohe
nachher (p.55) erwähnt wird, entgegengesetzt; dass die Kleistlle­
nisohe Phyle der Art nach etwas ganz anderes ist, als die alte
ionische,. wird nicht gesagt. Nachher kommt es freilich ZUm

Vorschein, wo von den Trittyen die Rede ist; aber aus sich selbst
heraus kann Niemand die Sache richtig interpretiren. Femel':
wer verstebt &V<llllEat ßOUAOIl€VOll; örrwll; IlUUlJXWlJiV 'lTAElOUC;;
Ti'le; 'lTOAITEtae;? Wie wird dal! dadurch bewirkt? Nachller kommen
freilich VEO'lTOAlTm vor, aher wie sie entstanden sieht man nioM
recht; dass Leute, die ausserhalb der Phylen standen, einge­
bürgert werden sollten, muss man auf das ABermi.i.hseligste
herausrathen. Man kann freilich 'lTUVTae; urgiren, aber welcher
Leser wird anf diesen Gedanken kommen, ehe er sich überzeugt
hat, naeh mehrmaligem Durchlesen des ganzen Abschnitts, dass
sonst absolut kein Sinn in die Sache zn bringen ist? Weiter:
was soB durcheinander gemischt werden, die Phylen oder die
Menschen? Man muss doch annehmen die Menschen, aber wir
erfahren nachher, dass es die Phylen sein soBen. An siell kann
Niemand annehmen, dass aBe neuen Phylen aU8 Tlleilen ver­
schiedener alter Phylen bestehen soBten. Und wie geistreich ist
die T~öslmg des Zetema, warum Kleisthenes nicht 12 statt 10
Phylen eingerichtet habe! 80 fragen kann aocll nur ,remand, der
entweder im Zeitalter der zwölf Phylen lebte oder der an den
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Vergleich der Eilltbeilung des Volks mit der Eintheilung des
Jahres daehte (Aristot. fr. 385 Rose). Sonst hätte ebenso
gefragt werden können, warum Kleisthenes nicht 8 oder 9 oder 15
Phylen einrichtete. Kurzum, der Grundfehler, dass der generische
Unterschied der solonischen und kleisthenischen Phylen nicht be­
merkt worden ist, rächt sich überall auf das Bitterste durch Un­
klarheiten über Unklarheiten. Und so soll sich Aristoteles aus­
gedrUckt haben? In der Politik ist er wenigstens sehr viel klarer:
1tOAAOUe; rap, sagt er UI 1, 10 von Kleisthenes, €qmAETEucrE
EEVOU<; Kat bOUhOUe; /lET01KOUe;.

\Veniger unklar, aber nicht schön ist die Auseinander­
setzung Uber die Einrichtung der Demen. Nach Ortschaften
(denn das heisst doch wohl KaTll b~/loue; p. 55, 4) theilt er das
Lalltl ein, zu GemeindebUrgern macht er die, welche in dem­
selben Demos wohnten. Er fUhrt auch Gemeindevorsteher ein
mit den Befngniasen der fr\\heren Naulnaren, KaI rap TOUe; b~­

IlOUt;; aVTI TWV vauKpaplwv €1tOhWEV. Ob das richtig sei, dar­
ii:ber ward bekanntlich schon im AIterthum gestritten, ausgedrUckt
ist es so grässlich als möglich. Wenn wir es nicht in einem zu­
sammenhängenden Buche läsen, müssten wir annehmen, die Worte
KaI Tap K. T. A. seien ein erklärender Zusatz, stammten nicht wört­
lich von Aristoteles. Das llat denn auch Rose (Aristotelis
menta 1886 p. 210) dazu geruhrt, die Berliner Fragmente rur Stücke
eines Lexikons oder eines Auszugs aus Pseudoaristoteles zu erklären.

Höchst merkwürdig ist der Satz, welcher aufzählt, was
von der alten Verfassung in der Kleisthenischen geblieben ist:
Ta b€ TEVll KaI TlIe; <ppaTpia~ KaI l€pwO"uvae; Elacr€V ~XElV

lKaO"TOu~ KaTtl Ta mhpux. Es heisst nämlieh in dei' Politik
(VI 2, 11): Ta TOtauTa KaTacrKwacr/laTa xp~crlila . . • oTC;;
KAEIO"eEVlle; TE 'A8~VJ10"IV €Xp~crl1TO ßOUhO/l€VOe; auHjcrat Tt)V
bt1ll0KpaTiav Kat 1tEpt KuptlVllV 01. TOV b1l/lOV KaelO"TavTEC;;. <pu­
Aai TE rap ~TEpal 1tOlllTEaI 1thE10U~ KaI IppaTplaI, KaI TlI TWV
lhiwv lEpwv cruvaKTEov oklTa KaI KOlva, Kat 1taVTa crOlplcrTEOV
orrwe; <Xv on llaAHJTa aVlIi-UxSW()l rr6.vTE~ &.n~hOlC;;, 0.1 hE cruv~­

SEHn btatEuxSWO"tV al. 1tpOTEpOV. Es wäre höchst sonderbar, wenn
Al'istoteles hier Kleisthenes angeführt hätte, und dieser doch bloss,
wje aus unserer Stelle hervorgehen wUrde, die Phylen geändert
hätte. So llat freilich bereits Rermann (StAB. § 111 N. 3) ge­
ul'theilt; die neuere Forschung hat ihm zwar nicht beistimmen zu
sollen geglaubt (siehe die Hteratur bei Gilbert, StA. I S. 142 ff.
199 ff.), er könnte aber doch Recht haben. Dagegen bleibt eine
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höchst verwunderlic]le Lüoke in der>A811vulwv rrOAlTEiu, tHe Kenyon
vollständig entgangen zn sein scheint. Die Kleisthenischen Phylen
treten an die Stelle der alten, die letzteren hörcn, wie man an­
nehmen muss, auf, trotzdem fungiren im antiquarischen Thei!
IJ. 145 01 q:>UAOßUO'lAf.·Ü;;, und q:>uAoßueHAEIC; hat es in der That im
4. Jahrhundert mit der von der 'A8TjvulwV rroAlTEiu angegebenen
Funktion gegeben (Pollux. VIII 120 combinirt mit VIfI 90), sie
hatten, wie es soheint, sogar eine Kasse (BulL de con. helL III
p. 69) 1. Wer sind nun diese q:>uAoßaO"tAEic;? Davon hätte uns
wohl etwas gesagt werden um so mehr, da bei Gelegen­
heit der Solonischen Verfassung der Fortdauer nic]lt nur der
Phylen, sondern ausdrücklich auch der q:>UAOßUO'IAE\c; gedacht
wird 2.

Der schwäohste Thei! des ganzen Buchs ist der Abschnitt
über die Pen tekontaetie, von dem wir bereits ein Stiick be­
sprochen haben. Ich libergehe die Chronologie lIes Abschlusses
des delischen Bundes (p. 66), obwohl sie trotz A. Bauer sehr
bestreitbar erscheint; was aber p. 67 f. steht, ist so ziemlich das
Albernste, was überhaupt gesagt werden konnte. Selbst. Kenyon
gibt zu, {lass es nur nnter der Voraussetzung erträglich erscheint,
wenn man hier an die einer ganzen Entwicklung
durch den Schriftsteller denkt. Wollte man das aber wirklich
annehmen, so war es unsinnig, diese Dinge als Begrtindung für
den Ratbschlag des Aristeides vorzubringen, vom Lande in die
Stadt zu ziehen. Es ist ferner absurd, den Richtersold
unter den Quellen der TpOq:>n des Demos aufzuführen, der doch
erst viel später eingeführt ward. Und jeder Leser muss doch
annehmen, wenn er es nicht anderswoher besser dass alle
hier angeftihrten Dinge für die al'eOlJagitische Verfassung gelten
Rollen.

Weniger eigentlich unsinnig, aber dafiir um so kläglicher
ist der Abriss über die Zeiten nach dem Tode des Ephialtes. Lt\.lso
Kimoll soll damals ein junger .Mann gewesen sein und die Feld-

1 Ich wagc nicht, mit Wachsmuth, Stadt Athen I S.471 u. A. aus
Pollux VIII 111 zu schliessen. dass die Phylobasileill des 4. Jahrhun­
derts Eupatridell sein mussten, obwohl ich die Möglichkeit nicht leug­
nen wilL

2 MeiLr und Schömann, Attischer Pl'Ocess S. 129 f. ed. Lip-
siili!. Auf Landwehr's Lesungen des Berliner Papyrus wird doch wohl
Nichts zu geben sein.
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herrn diesel' Zeit sollen aTt€1pOL gewesen sein, so dass dEi 2­
3000 von den Ausgezogenen gefallen seien. Das ist erstens hin­
sichtlich der Feldherrn nicht richtig; auch Kimon gehörte ja zu
ihnen, und die Späteren, wenn sie der Demokratie etwas am Zeuge
flioken ja gern die Feldherrn dieser Epoche. Das
ist zweitens hinsichtlich der Verluste eine läoherliche Uebertrei­
bung. Es ist wahr, Ennea Rodoi und Aegypten haben viele
Menschen gekostet, allein wenn unser. Autor Reoht hätte, so hätte
in 10 Jahren die Bürgerschaft als solche so ziemlich aufgehört
zu existiren. Solche Phrasen sind des Aristoteles unwürdig.
Wunderlich ist dann auch, dass nach dem Tode des Ephialtes der
Demos eine Menge namenloser Führer hat, während die Gegen­
partei eigentlich keinen einzigen brauohba1'en Fiihrer aufzuweisen
hat und sich mit Kimon begnügen muss. Wenn uns nicht etwa
zugemuthet werden soll, an den Ostrakismos des Themistokles
auf Grund des dieses von den To{lten auferstandenen
Meisterwerks über]lll.upt nicht mehr zu glauben, so müsste er in
der Periode erfolgt sein, wo Ephialtes todt war und Perikles
noch nicht an der Spitze der demokratischen Partei stand. Dann
bedeutete er aber einen ungeheuren Erfolg der Aristokraten, und
die Erfolge des Demos wären einfach unbegreiflich. Ueber diesem
Gewäsch versäumt der Schriftsteller, uns das zu wOl'auf
es ankommt, nämlich die Kämpfe der Parteien, den Ostrakismos
und die Rückkehr des Kimon, sowie das Aufkommen staats­
feindlichen oligarchiscllen Partei. Er lässt Perikles erst seit
451/50 als auftreten und ihn nachher den Richtersol<l
einführen dVTl(>n~<X'fWTWV n:po<;; TnV Ki/lwvoC; Etmopi<Xv, während
KiulOn schon 449 starb. Er lässt das den Perikles, ganz wie
Aristoteles bei Plutarch, auf den Rath des Damonides von Oea
thun, rügt aber hinzll, Darnonides sei später ostraldsirt worden.
Dadurch gewönne Onckens Vermuthung1, .dieser Damonides sei
identiscb mit Damon, eine erwünschte Bestätigung, aber was hin­
zugefügt wird, ist - wenn die sonstigen Angaben unseres Buches
richtig sind, äusserst wenig wahrscheinlich: EOOKEt TWV n:OA.EI1WV
El<111'fllT11<;; Eivm T4J TIEPIKAE1. Welche Kriege sollen dail sein?
Man könnte nur an den samischen und den peloponnesischen den-

1 Zuerst vorgebracht in 'Athen und Hellas' n S. 12; vgl. Sauppe,
•Die Quellen des Plutarch im Leben des Perikles' S. 17 f. Nachher
wiederholt VOll Cobet, zum dritten Mal ohne Nennung der Vorgiingrer
von Wilamowitz in die Welt gesetzt, den Rose als Urheber nennt.
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ken, beides kaum glaublicb. Daran scllliesst f,de]1 dann eiue Be­
trachtung über die Verschlechterung dar Geriohte durch die peri­
kleische Maassregel und die Bemerkung, (lass IlETO: miha auch
die Bestechung aufkam; als erstes Beispiel aber wird Anytos auf­
geführt, d. h. ein Vorgang, der 40 Jahre später : sollte
Aristoteles solches Zeug geschrieben haben?

Odal' glaubt man, er könne gesohrieben haben, was hier
von Thukydides von Alopeke gesagt wird? Glaubt man, dass
er in einer Schrift von der Anlage der vorliegenden, währeml er
diesen Thukydides als einen der drei besten Volksfühl'er vorführt

'und sich dabei auf das allgemeine Urtheil beruft, wirklich Nichts
von ihm gesagt haben sollte, als dass er ein Gegner des Perildes
war? Wamm verschweigt er uns, dass er ostrakisirt wurde?
Und überhaupt: wie schwach ist Alles, auch vom Standpunkte
des Nichtdemolmtten, was wir hier über Perildes lesen! Ueber
das Urbild des lpPOVIIl0';; in der Nilwmachischen Ethik hatte Ari­
stoteles weiter nichts zu sagen? Auch über seine Politik weiter
Nichts? Wir haben nach unsern andern Quellen Grund, die
Politik des Pel'ikles vor der Schlacht VOll Koroneia ,als eine doch
sebr stark auch dem Continent zugewandte zu betrachten; nach
der Chronologie unseres Autors zu urtheilen hielt er vielleio1Jt
für Oenophyta und seine Folgen Perikles nicht für verantwort­
lich und liess den Demos nach dem Tode des Ephialtes olme
eigentlichen Führer jene grossartige Politik durchfUhren, die bei
Koroneia zum Unheil von Hellas scheiterte. Gutt aber dann fel1len
doch ein Paar Hauptmomente der Perikleischen Politik, die gl'ade
social von der äussersten Bedeutung waren und von denen eines
fraglos auch in eine noch so kurze Verfassungsgesehichte gehörte,
die Klerucbien und die Bauten. Wer von der TpOq:lll TOU brll.WU
redetet durfte auch davon nicht schweigen.

Einen Austoss, den Kenyon in diesem Abschnitt nimmt,
halte ich für meine Person nicht fitr sehr bedeutend. Auf p. 73
nämlich beisst es: EKTl}' eT€l /-l€TO: Tov'EqnaATou 9avaTov E'fVW­
(Jav Kai EK teUllTlllV rrpoKptv€<r9cu TOV';; KAllPW<rlXIlEVOUC;; TWV
EVV€<X &'PXOVTWV, Kai rrpWToc;; l1pz:ev ez: <X(lTWV MVf!(Jtlhdöll';;' 0\ bE
rrpö TOIJrOU mxvn:<; EZ: \rrrrEwv Kai rr€VTaKO(JIOIlEblIlVWV ~(J<Xv,

0\ (bE) L€uiiTal Tl!<; ETKUKAlOU';; l1PXOV, d Il~ Tl rrapewpiiTo TWV
EV TOl<; VOIlOI<;. Hier liegt, soviel ich sehe, kein unbedingter
Widerspruch gegen die Angabe des Plutarch (Arist. c. 22) vor,
dass Aristeides gleich nach der Besiegung der Perser ein Pse­
plJisma durchgebracht habe, J{OIV~V elVal Tllv rrOAlTEiav Kai TOU~
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apxoVTW;; Et'AB'1VUIWV mlvTwv ulp€10'8at. Beide
können unter Umständen sehr wohl neben einander b.estehen;
wenn Aristeides das ArcllOntat allen Klassen der Btirger zugänglich
machte, so folgt daraus noch nicht, dass auch sofort BUrger aus
allen Klassen wurden, und Mnesitheides kömlte einfach
der erste Archon der aus der Klasse der Zeugiten vorge-
schlagen und edoost wurde. Dass er uPXwv ETrWVUI!Ot;;
wurde, Imnn Zufall sein. Scllwierigkeiten könnte bloss der Zusatz
€I I!ll Tl Trap€wpiiTo .wv EV .Ott;; VOI!Olt;; machen; er Hesse sich
indessen auf mehrfache Weise erklären, je nach der Auffilssung,
welclle man von der ganzen Schrift hegt 1• Zu einem schweren'
Vorwurfe gegen den Autor gibt aber dieser ganze Bericht wieder
Veranlassung; er, der uns von so relativ unbedeutenden Dingen
zu unterhalten liebt, hat gltllZ und gar vergessen, uns mitzutheilen,
wann das Monopol der Pentakosiomedinlllen für das Archontat
aufhörte.

Was sollen wir nun noch von dem Ahsclmitte Über den
peloponnesischen Krieg sagen? Man die grosse Aus­
führlichkeit der Erzählungen von den Vierhundert und den Dreissig
aus theoretischem Interesse erklären, man wird geneigt sein, die
Auswahl der paar einzelnen Facta, welche ausserdem erwähnt wer­
den, der symptomatischen Bedeutung welche sie für
den damaligen Zustand des Staates hatten. Man vermisst dann frei­
lich mitBefremden den Hermokopidenprocess und einen verfassungs­
geschichtlieh so wichtigen Vorgang wie den Ostrakismos des Hyper­
bolos, vielleicht jede sonstige Erwähnung des Alkibiades
und jede des Kritias. Wenn nur nicllt jene einzelnen Facta so sonder-
bar erzählt wUrden! Die Athel1er so htisst es p. 71, später
das Todesurtheil tiber Kleophon haben, der die Dio-
boHe einführte; EtW8EV rap, Kliv TO TrAn80~, ÜO'T€POV
I!lO'€IV TOUt;; Tl TrpoO'aTaTOVTa~ TrOl€tV aUTOUt;; TWV I!T] KaAw~

E.X6VTWV. "VVenn das ein :Men8ch wie Theramenes geschrieben
]lätte, so wäre kein Anstoss an dieser Phrase zu nehmen; bei
Aristoteles, der doch wissen musste, unter welchen Umständen
Kleophon umkam, darf sie billig verwundern. Oder doch nicht,
(la er ja Theramenes CUr einen ausgezeichneten Staatsmann hielt,
wie nicht nm in dieser Schrift steht, sondern auch bei Plutarch

c. 2)? Dann um so schlimmer. Hat das Aristoteles ge-

1 Die Ucbersetzung von l\.itlssl:ing und Kaibel, die sich an Kenyon
auschlicsst, halte ich fül'
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schrieben, so IHl.ben wir in Zukunft alle Veranlal:isung, nicbt nur
seinem politischen Urtheil als parteiisch zu misstrauen, somltlrn
uns auch vorzusehen, ob er nioht Thatsachen, die ihm unbequem
sind, arglistig verschleiert. Mit dem Vertrauen, das wir bisher
seinen Berichten entgegenbrachten, mUsste es zu Ende scin. Es
wäre hart, aber wir müssten das tragen. Was man abtu' Ari­
stoteles doch wohl auf keinen Fall zutrauen kann ist das, was
Mer über den Prozess der Feldherrn bei den- Arginusen gesagt
wird (p.91). Also alle zehn Feldhenn verurtheilten die Athener
und zwar Tout;; /lEV OÖbE cruVV(w/lctxf,cravTaC;;, ·wu<;; b' Erc' UAAO­
Tpiae; VEWc; crweEVTae;, eEaTCuTlleEVTOC;; TOU bf,llou bHt TOUC;; TCctpOp­
TicruvTae;? Processirt wurden bekanntlich sechs Feldllerrn, die
nach Athen kamen, und zwei, welche es vorzogen, dem Befehl
zur Heimkehr nioht Folge zu leisten. Wir hören von keinem
dieser aoht, dass er an der Schlacht nicht Thei! genommen
bätte und bei der Ausf1.ihrlichkeit, mit der uns über den be­
rüchtigten Prooess berichtet wird, ist diesmal Gewicht auf das
Schweigen' der Quellen zu legen j der Eine, der wirklich nicht
an der Schlaoht Thei! genommen hatte, Konon, wurde Uberhaupt
nicht processh,t. Nur von wird erwähnt, dass er selbst
genöthigt gewesen sei, auf einem fremden Schiff eine Zuflucht
zu suchen, aber möglich ist es, dass auch noch einer oder
der andere seiner Collegeu in dem gleichen Fall war 1. Dll.8s
unser Autor die Sache so darstellt, als seien s ii m m t I ich e
}<'eldherrll entweder bei der Action g3.l' nicht dabei gewesen oder
selbst schiffbrüchig geworden, werden wir wohl seinem stili­
stischen Ungesohick zu Gute halten dÜrfen. Nebenbei bemerkt:
wie schön nimmt sich diese Darstellnng im Munde eines Lob­
preisers des Theramenes aus, für den es chat'akteristisch war,
rciicro.<;; rcoALTEict<;; TCPOlllEtV Ewe; ll11bEV rcapo.volloIEV! Die Ge­
setzwidl'igkeit des Verfahrens wird ja freilich hervorgehoben, aber
mehr betont wird doch die Ungerechtigkeit der Anklage, und An'
kläger war Theramenes.

Die Geschichte der Viel'hundert und der Dreissig durchzu'
gehen darf ich unterlassen; es fehlt auch hier nicht an Anstössen,
allein sie sind kaum derartig, dass sie für die Frage nach dcm
Ursprung der' A911Va.(WV rcOAlTEio. von erheblicher Bedeutung Bein
könnten; eine Untersuchung des neuen Berichts würde zudem

1 Ich weiss natürlich, welche Schwierigkeiten hinsichtlich der
Namen der Feldhel'rn bestehen.



458 Riih1

eine eingellende Prüfung der gelmmmten sonstigen Ueberlieferung
erfordern. Wenden wir uns daher lieber sofort zu dem an ti­
qu~\risohen Theile. Er iet fraglos viel besser, als der histo­
rische, trotz seiner unsystematischen Anordnung, er lehrt aber
auch viel weniger Neues; wir sind eben über den athenischen
Staat im vierten Jahrhundert dUl'oh die Redner und die Gram­
matiker, auch abgesehen von den Inschriften, im Grossen und
Ganzen recht unterrichtet. Ich will. die Sachen nicht im Ein­
zelnen durohgehen, um so mehr, da ich Historiker und nicht Anti­
quar bin, aber ein paar bedenkliohe Dinge kann ich doch auch
in diesem Theile nicht unbespl'ochen lassen.

Betrachten wir zunächst die Soldzahlungen. Was ist
die <l1WßOAllX, die Kleophon eingeführt, Kallikrates auf drei Obolen
erhöht haben soll (p. 78 f.)? Ohne allen Zweifel kann Dur das Theo­
rikon gemeint sein. Man hat seine Einfiihrung bishel'. der Zeit
des Perildes zugeschrieben (Boeckh, Staatshaushaltung 12 p. 307),
das kann irrig sein. Zenobios VI 29 und Andere sagen, naoh
des Aristoteles Bericht in der'Aellvatwv 1TOAtTE,ta habe Kalli­
hates zuerst den Richtersold ins Uebermass erhöht. Da könnte
möglichel'weise eine Verwechselung von Riohtersold und Theorikon
vorliegen. Die Diobolie war Aristoteles geläufig, sie- war eine
Spende, welche von den Demagogen im Laufe der Zeit mehr und:
mehr zu einem geradezu staatsgefäh1'lichen Uebermass gesteigert
wurde (Pol. II 4, 11, vgl. Boeckh 12 p. 312) und es ist klar, dass
sich das nur auf das Theorikon beziehen kann. Richtersold und
Volksversammlungsdiäten sind hier ausgeschlossen. Es muss sich
also an unserer Stelle um das Th'lodkon handeln. Wie soll man
es nun erkUtren, dass Aristoteles Kleophon und Kallikrates wegen
Einführung eines Theorikons von 2 und 3 Obolen so angreift und
sich über ihre Hinrichtung freut, während z.u seiner eigenen Zeit
aas Theorikon eine Drachme betmg? Ein seltsamer Schriftsteller
muss er dann fürwahr gewesen sein oder er muss Angst gehabt
haben vor den Demagogen seiner Zeit, und die hatte er nach­
weislich nicht, wie die AussJlrüche in der Politik n 4, 11 und
VI 3, 4 lehren.

Hinsichtlich des Richtersoldes hat er !lich aber, wenn er
unsere Schrift verfasst hat, einer Fah1'lässigkeit schuldig ge­
macht. Er gibt nämlich den Betrag nur für seine eigene Zeit
an und spricht keine Silbe von der allmählichen Erhöhung des­
selben seit seiner Einführung dnl'ch Perikles, was er doch hätte
thun müssen und was zur politischen Oharakteristik des Kleon
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bezeichnender gewesen wäre, als die Art, wie er zu sprechen
pflegte.

. Auch das, was wir hier über die Diäten der Ekklesiaaten
erfaluen, ist nicht ganz unbedenklich. Zunächst verläuft frei­
lioh Alles correct. Den Ekklesia6ten601d von einem Obol soll
Agyrrhios eingeführt haben, Herakleides von Klazomenae soll
ihn auf 2 Obolen gebracht, endlich wieder Agyrrhios auf
3 Obolen erhöht haben (p. 107). Wir vermi6sen Kallistratos
TlUpvuT11C;;, aber die Daten über ihn sind allerdings so wenig ge­
nUgend, das6 der lrrthum nicht auf Seiten der 'A6nvuiwv TfOA1TEla
Zl1 liegen braucht (vgl. Boeckh I2 p. 320 f.).

Wir haben auch nicht nöthig, an dem Klazomenier An6to6s
zu nehmen, denn er kann in Athen eingebürgert gewe6en sein,
obwohl es Sokrates in Platons Ion p. 541 d verschweigt. Das
wäre eben die Bosheit Platons, von welcher Athenaeos XI
p. 507 a. b spricht und die Stelle der>A6f}vaiwv TfOAlTEia würde
eine vortreffliche Erläuterung zu den Worten des Athenaeos
p. 506 a gewähren, dass Heraldeides uno TOU <:nl/-tou Tfpouyo/-tEVO<;;
gewesen sei. Aber ftir Aristoteles spricht das doch nicht. Es
ist nämlich aus dem Zusammenhange klar, dass die Einführung
des Ekklesiasten!loldes und seine Erhöhung bis auf drei Obolen
in die Zeit zwischen Eukleides und die Aufführung von Aristo­
phanes' Ekklesiazusen (392 oder 389) fallen muss. Es ergibt
sich aber weiter, dass vor der Anarchie bereits ein Ekklesiasten­
sold bestanden hat, wie man ja auch bisher meist annahm; denn
es heisst 11. 106 Zeile 14ff.: ,.U(r8oepopov b' EKKA11<J'lav TO /l€V
npwTov UTf€YVW<J'ClV TfOlEiv. War das aber der Fall: was sollen
wir von einem staatswissenschaftlichen Schriftsteller der
die Geschichte der OIKCl<J'Wl KaTlX bfl/lou,;; verfolgt, aber die Ein­
führung der Diätenzahlung für die Volksversamm;~mg übergeht?

Was dann aber VOll Kenyon (p. 154 f.) weiter conjicirt und
von Anderen ohne alles Bedenken angenommen worden ist, das
geht, so wie es dastellt, über jeden KaUikrates. MI<J'8oepopOi)<J'1 oE:
npwTOv [/lE:V b bfj~IO';;] Tai<;; /lE:V aAAalC;; EKKAn<J'imc;; bpuX/lflv, T~

b€ Kupiq. Evvea. Danach hätten die der Ekklesia für
jede gewöhnliche oder ausserordent1iche Sitzung eine Drachme
und für eine Kupia 9 Drachmen erhalten!. Das ist einfach un-

1 Denn das steht da; wer Drachme übersetzen will, muss
O~OAOVC; einschieben. Sehr bedenklich braucht man vor einem solchen
Einschub nicht zu sein, die Summe bleibt aber immer gleich unmöglich.
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möglich, was immer Kenyon, der die Griechen als Politiker gründ­
lich verachtet, über den 'great increase of national corruption' sagen
möge. Es widerspricht nicht nur unserer gesammten Ueberliefe­
rung, es widerspricht diesem Buche, es steht in keinem Verhält­
nisse zu den unmittelbar folgenden Ansätzen für Gerichte und
Rath. Man könnte beinahe meinen, es habe Jemand probiren
wollen, was er Alles dem Publikum als aristotelisch verkaufen
könne. Und doch scheint, wenn man Kenyons Bemerkungen über
den Raum erwägt, schwer zu sagen, was sonst da gestanden
haben könnte, um so mehr, da von Rechts wegen in diesem Zu­
sammenhange auch von dem Ekklesiastensolde die Rede sein
musste. Zwingend wäre das letzte Argument bei der ganzen
Art dieses Schriftstellers allerdings nicht; er hatte schon früher
davon geredet und konnte vielleicht glauben, dass eine Wieder­
holung überflüssig sei. Wahrscheinlich ist aber rrpuJTov ver­
lesen. Das Facsimile, so wenig es das Original ersetzen kann,
unterstÜtzt doch diese Vel'llluthung. Das N am Schlusse ist sicher,
aber vorher steht meines Erachtens kein 0, sondern irgend etwas
Anderes, das möglieherweise ein schlecht ausgeführtes Y sein
könnte. Eine genane erneute Untersuchung des Originals scheint
mir unumgänglich nöthig zu sein. An die Synegoroi zu denken
wäre allerdings möglich, obwohl auch nicht ohne Bedenken. Denn
einmal wäre es kaum angemessen, diese Beamten an die Spitze
aller Soldträger zu stellen und dann ist es nach den Scholien zu
Aristoph. Vesp. 691 zweifelhaft, ob Aristoteles überhaupt ihrer
Besoldung gedacht hatte.

Die 5 Obolen fÜr den Rath bilden keinen eigentlichen An­
stoss, wir wussten über die Diäten flir die Buleuten eben bisher
weiter Nichts, als was Hesychios sagt und das kann, da es ander­
weitig nicht ~rterstützt wird, irrig sein.

Hatten wir es hier, wie sonst so vielfach, mit innern Schwie­
rigkeiten zu thun, welche der neuen Schrift anhaften, so handelt
es sich bei den Log ist e n um ein äusseres Zeugniss, das unter
Umständen gegen den" aristotelischen Ursprung dieser 'AOl1va[wv
rroAtTEla sprechen könnte. KATJPOU(JI, heisst es p. 133, AOTUJTal,;
Ö€Ka Kal <Juvl1TopOue;; TOUTOle;; ÖEKa, rrpoe;; oDe;; ürravTae;; aVaTK11
TOUe;; Tas apxas [apEavT]as AO"fOV amövE"fKElv. Oi'iTOl "fap EI<Jl
JlOVOl TOIS t)'ITEUOUVOlS AOTlZ:O~lEVOl Kal TUS EUGuvas EIS TO Öl­
Ka<JTtlplOV El<JaTOVTES. Nun spricht Harpokration s. v. AOTl<JTa[
flUchtig von den Logisten und bemerh, Aristoteles habe in der
'AO'lvaiwv rrOAtTEla darüber gehandelt, macht dabei aber eine
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Angabe, welche in nnsel'er Schrift fehlt, dass nämlich die IJogisten
die Rechenschaft der VerwaltUllgsbeamten binnen 30 Tagen nach
ihrem Abgange hätten abnehmen mttssen. Das beweist indessen
wenig, denn die letztere Notiz kann Harpokration auch anders­
woher haben. Nich~ in derselben Weise dagegen kann man sich
vielleicht mit dem Lexicon rhetoricum Cantabrigiense p. 672, 21
abfinden (fr. 447 Rose), wo es heisst: 'ApU1TOT€ATP;; EV Ti;j 'Ae1l­
v«iwv rroAm:tq OÜTW~ HIEl' AOTlaml b€ alpouvTat h€Ka, rrap'
ot~ bl<XAOTilovmlrrlia(ll al apxa1 TU TE ATl/llJ,am KaI Ta~ TETEvll­
/-l€va<; bamxva<;. K~I aU,Ol· bEl(a auv11TopOl, 01 TlVE<; auvava­
Kpivoual TOUTOI<;. KaI 01 Ta<; EMuva<; blMvTE<; rrapa T01JTOl<;
aVllKplVOVT<Il rrpwTov, etTa E<piEVTat et<; TO blKaaTtlplOV, EI<;; Eva
Kcd <p, Es scheint allerdings nicht, dass das Citat genau wört­
lich sci, denn aus den Scholien Z11 Aristophanes' Wespen 691 er­
sehen wir, dass Aristoteles wie unsere Schrift dic Synegoroi fitr
erlo08te Beamte erklärLe. .<\.ber im Uebrigen sieht die Stelle
niclJt so ans, als sei sie willkÜrlich erweitert, so dass es doch
kanm angehen wird, sie so ohne Weiteres als incorrect bei Seite
zu legen. Und das um so weniger, als an einer anderen Stelle
dasselbe LexikOll ganz unzweife111aft gegenUber unserer Schrift
das Riclltige bewalll't hat. Auf p, 147 steht: Etat ()€ Kat Tpatp«t
rrpOt; UÖTO~<;; WV rrupuaTUalt; Tl8ETat t€viat; KUt ()wpot€viut;,
U\I Tl<;; bwpa ()OUt;; arro<puTl;J TTjV tEVlUV. Das Lexikon dagegen
schl'eibt (I'. 674, 7; fr,418 Rose): hviu<; rputpi] Kai bwpo­
tE via<;; In u <p €pE1' 'AplaTOTEATJ<;; TIJ 'A9TJvaiwv rrOAlTElq
<pTJ{}1 rrEpt TWV 8Ea/lo9ETwV hmAqOIJ,EvO<;;' E\al ()€ KaI IPu<pal
rrpo<;; lllJTOUC;; WV rrapaaT«(ilC;; 'rie€Tal t€via<;; KaI bWPOtEvi<I<;.
t€Vla<;; /-l€V ~uv Tl<;; KaT<Ilopf\TtU tEVO<;; €lvm, bwpotEvia<; ()€ EaV
Tl<;; hwpa bou<; arro<pEU11;I Ti}V tEviav. Auffallenderweise schreibt
llal'pokration an zwei Stellen (s, v, rrapaaTaal<;; und bWpOtEVia)
geradeso wie unsere 1\811vaiwv rroA1TElU 1, es fehlen also die
Worte tEV(ac;; /-lE.V tuv Tl<; KaTTJlOpnTa1 t€VOC;; tlVal. Ihm fol­
gen Photios und Suidas und sonderbarer Weise das Lexikon
rhetorieum selbst p. 676 in der von den Herausgebern heraus­
geworfenen Glosse rrpOaT(Xal<;;. Kenyon behauptet nun, dass der
Text des Lexikons interpolirt obwol1l er die entfernte Mi5g­
liehkeit zugibt, dass die Handschrift des Harpokration elmlUm

1 Nur dass an der letzteren Stelle 'niv OlJJ(o<puvT{av stll.,tt "n;v
t€v{av steht. Stojentin. De Julii PoUncis auctoritate p. 10.
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Uickenhaft WIU', wie die seinige 1. Dass jene Worte nothwen­
d i g sind, sieht er also nicht ein und er beachtet ebenso wenig,
dass sie von der QueUe des Lexikons, wie aus den Worten EE.vio.~

Tpo.<pn Kat hwpoz;€via~ blaqJep€l hervorgeht, wirklich in ihrer
Vorlage gefunden wurden.

Endlicl) will ich noch eine Stelle vorbl'ingen, von deI' ich
hoffe, dass Niemand glaubt, dass sie Aristoteles geschrieben haben
könne, die auf eine viel spätere Zeit weist. Kenyon hat keine
Note dazu. Sie steht S. 110 f. und lautet; rrpUTaVEU€l h' ~v

!1EP€l TWV qJUAWV Ka9' ÖTl a.v A6.xwow, o.l !l€V rrpWTal T€TTapE.<,;
~E Kat f iJllepa<,; EKUCI'TfI, al. M: Sal. üCI'T€po.i rrEVTE Kat f f]!1Epa~
~KUCI'Tf]' KaTU Cl'EA11VllV "(up <houow TOV EVlauTov. Die Angabe
über die Daller der einzelnen Prytanien zur Zeit des Aristoteies
ist nieht streng richtig (vgl. Sohmidt, GrieGhische Ohronologie
S. 235 ff.), aber im Wesentlichen trifft sie zu. Aber washeisst
KaT<1 CI'€MVllV li"(OUCI'lV TOV €VlauTov? Welche griechische Stadt
tImt das damals nicht? Sollte es eine gegeben haben, welche sich
eines Kalenders mit freiem Sonnenjahre erfreute, so musste diese
als Ausnahme hingestellt werden. Nur ein e Mögliohkeit gäbe
es, den Satz zu erklä.ren und man könnte daratlf geführt werden,
weil der Vel·theilung der Prytanien im Schaltjahre nicht gedacht
wird. Hatten die Athener damals ein freies Mondjahr, so ist
Alles in Ordnung. Aber das hatten sie naollweislich nicht 2.

Also kann dieser Satz nicht von Aristoteles herrühren, er kanu
nur von Jemandem geschrieben sein, der in einem Lande oder
zn einer Zeit lebte, wo ein freies Sonnenjallr gebräuchlich war.

1 Theol"etisch ist natürlich noch eine dritte Möglichkeit. denkbar.
51 Man könnte freilich auf die Vermuthung kommen, die AngR.be

beziehe sich bloss auf die Bule, während im gewöhnlichen Leben der
metonische Sonnenkalender angewandt worden sei, denAristoteies aller­
dings und benutzt zu haben scheint (Schmidt a. a. O. S. 658 f.).
Dann wäre aber nicht nur die Ausdrucksweise so ungeschickt und un­
verständlich wie möglich, soudern dann würde auch erst recht eiue Be­
merkung über die Vertheilung der in den Schaltjahren er­
fordert. Denn da das· gebundene Mondjahr damals die normale Form
des politischen Jahres der Griechen war, so musste Leser aussar­
halb Athens, da er an sich an den 3M keinen Anstoss nehmen
konnte, sonst eben durch jene ganz abrupt angebraclite Erklärung auf
die Idee kommen, in Athen bediene sich die 13ula eines freien Mond­
jahres. Man vgI. z. B. die Wendung in der bekanllten Stene des Ge­
minos c.6: Ttp68€Gl<; i]v 'l'o'i<; dpxa{o1<; TOl'!<; IlEV Ililva.; llTE1V KaT<!
O'E)..llV11V, 'tOU<; bE €VlClUTOUO:; Ka8' f\hlOV.
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Ist das Buch vor dem Ausgang des Lamischen geschrie­
ben - und für so alt gibt es sicll doch aus -, so liegt eine
Interpolation VOr. Diese Interpolation aber muss GHicl, gemacht
haben, denn sie findet sich bei Scllriftstellem, welche aus diesem
Buche wenn es so alt ist - geschöpft llaben mttssen. Bei HaI'­
pokration s. v. 1tPUT(tVE{ll~ zwar,findet sich diese Wendung nicht,
aber der Artikel ist auch nur ganz kmz und ob Harpokratioll
der Vel,theilung der Prytanien im SchaltJahre gedacht hat, lässt
sich nicht sagen, da allerdings (leI' Codex Angelicanus Prytanien
von 35 und 38 Tagen aufführt, die tibrigell aber solche von 35
und 36 Tagen. Dagegen steht KllTa rap (jEAJ1V1IV UrOU(jl TOUTOV

(sc. TOV ~VlllUT6v) in den Scholien zu Platon de legilms p. 45fl
Bekker (vgl. Rose, Aristoteles pseudepigraphus p. 435 f.) und
dasselbe sagen, nur im Präteritum, Photios und Suidas s. v.
1tpUTllVE111, sehr angemessen für ihre Zeit.

Zum Scllluss habe ich noch zu bemerken, dass ich die Ber­
liner Fl'ligmellte sO wenig herangezogen habe, als möglich, ein­
mal weil ich es nicht ftir tiber jeden Zweifel erhaben halte, dass
sie wirklich Bruchstücke des Aristoteles sind und dann wegen
des Zustandes, in welchem sie sich befinden. Die verschiedenen
Lesungen kundiger Gelehrter lehren von vomherein, was durch
die eingehenden Darlegungen von Diels nur bestätigt worden ist,
dass hier tausend Zweifel hinsichtlich dessen, was wh'k!ich ge­
sohrieben steht, bleiben, und wir mtissen aunehmen, dass die­
Jenigen" welchen Papyrusfetzen zur Untersuchung anvertraut
wurden, jetzt selbst nicht mehr an die Richtigkeit ihrer Lesungen
glauben i sonst hätten sie sich dem Londoner Papyrns gegentiber
ganz anders verhalten mtissen.

Fassen wir die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.
Vor uns liegt ein Papyrus unbekannter Provenienz von ziemlich
singnlärer BesClbaffenheit. Auf seiner Rticheite steht eine ano­
nyme Sohl'ift vom Staate deI' Athener, vorn und hinten unvoll­
ständig. Ihr Anfang lag dem Schreiber nicht vor, ob ihr Schluss,
ist unbekannt, Diese Schrift stimmt in hohem Grade mit den
Fragmenten überein, welche im Alterthum aus der untel' dem
Namen des Aristoteles gehenden )A911VlllWV 1tOAtTElll citirt wer­
den und will vor dem Ende des Lamischen Krieges gesc1uiebell
sein. Sie ist aber ihrer Anordnung, ihrer Behandlungsweise und
ihrem Inhalte nach des Aristoteles unwürdig, sie wUrde uns, wenn
sie von diesem herrührte, zwingen, unsere Meinung von ihm
erheblich herabzustimmen. Während sie in ihrem antiquarischen
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Theile im Grossen und Ganzen zu der sonstigen Ueberlieferung
wobl enthält sie in dem llistorischen, der des Neuen am
Meisten biet.et, vielfach Uilwalll'es und Unmögliches. Sie stimmt.
ausserrlem an den wenigen St.ellen, wo wir sie mit. den erhalt.enen
Sulniften des grossen polit.ischen Theoretikers vergleichen können,
mit. (liesen fast nirgends überein oder steht an Auffassung und
Klarheit. der Darstellung hinter ihnen zurück. Sie .ist also dem
AristQteles abzusprecllen. Sie könnte nun trotzdem mit. der von
den Alten unter des Aristoteles Namen citirt.en >A611Va.iwv rrOhl­
TEla. identisch sein, indessen auch diese Annahme ist bedenklich,
da sonst die Art, wie -sie benutzt und citirt. worden wäre, als
durchaus räthselhaft erscheinen müsst.e. Die Schrift enthält end­
lich einige Stellen, welche nicht wohl zu der Zeit, wo sie verfasst
worden sein will, geschrieben sein können und daher bei milde­
st.er Bem'tlleilung elie Annahme einer starken Interpolation oder
Ueberarbeitung nahelegen. Denn es ist nicht zu hoffen, dass
wir alle deral·tigen Stellen so olme Weiteres sollten erkennen
können. Wie das vorliegende Problem zu, lösen sei wage ich zur
Zeit nicht zu entscheiden. Nach den Proben aber, die ich vor­
geführt llabe, wird man mir, wie ich hoffe, beistimmen, wenn iel1
behaupte, dass alle bistoriscllen Angaben der Schrift, soweit sie
nicht durch die anderweitige Ueberlieferung unterstützt werden,
die Vermuthung der Unglaubwürdigkeit gegen sich haben.

Königaberg, lUtte April 1891. Frau z R. Üb 1.
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